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Volkswirtschaftsdirektion. Finanzdirektion. Rahmenkredit zur Finanzierung von 
Härtefallmassnahmen für Unternehmen (Art. 12 Covid-19-Gesetz) und Rahmenkredit zur 
Finanzierung touristischer Verkehrsangebote ohne Erschliessungsfunktion (Art. 28a 
Personenbeförderungsgesetz). Antrag an den Landrat 

1 Sachverhalt 

1.1 Härtefall-Regelung 

Gemäss Art. 12 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für die Verordnungen 
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz; SR 818.102) be-
teiligt sich der Bund an Finanzhilfen der Kantone, welche diese in Form von Härtefallmass-
nahmen an besonders stark von der Covid-19-Krise betroffene Unternehmen ausrichten.  
 
Der Regierungsrat hat ein Vorgehen vorgesehen, mit welchem anspruchsberechtigte Nidwald-
ner Unternehmen mit solchen Härtefallmassnahmen unterstützt werden können. Dieses Vor-
gehen ist im beiliegenden Bericht an den Landrat in den Grundzügen abgebildet. Die Details 
regelt der Regierungsrat noch vor Weihnachten in einer Verordnung.  

1.2 Touristische Verkehrsangebote ohne Erschliessungsfunktion 

Gemäss Art. 28a des Personenbeförderungsgesetzes (PBG; SR 745.1) beteiligt sich der Bund 
einmalig an Finanzhilfen von Kantonen für touristische Verkehrsangebote ohne Erschlies-
sungsfunktion. Anspruchsberechtigt sind Transportunternehmen mit einer Bundeskonzession 
für Personentransporte oder einer kantonalen Konzession zum Betrieb von Seilbahnen. 
 
Der Regierungsrat hat ein Vorgehen vorgesehen, mit welchem anspruchsberechtigte Nidwald-
ner Unternehmen mit solchen Finanzhilfen unterstützt werden können. Dieses Vorgehen ist im 
beiliegenden Bericht an den Landrat in den Grundzügen abgebildet. Die Details regelt der 
Regierungsrat im Januar 2021 in einer Verordnung.  
 

Beschluss 

1. Dem Landrat wird beantragt, dem Landratsbeschluss über den Rahmenkredit zur 
Finanzierung von Härtefallmassnahmen für Unternehmen zuzustimmen.  

2. Dem Landrat wird beantragt, dem Landratsbeschluss über den Rahmenkredit zur 
Finanzierung touristischer Verkehrsangebote ohne Erschliessungsfunktion zuzustimmen.  
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Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Landratssekretariat 
- Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV) 
- Finanzkommission 
- Finanzdirektion (elektronisch) 
- Baudirektion (elektronisch) 
- Volkswirtschaftsdirektion (elektronisch) 
- Finanzverwaltung 
- Finanzkontrolle 
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Landschreiber Armin Eberli 
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